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Vorbemerkung

Die Zusammenarbeit zr.rischen Ilochschulen und !{irtschaft ist kein
neues Thema. In manchen Fächern und an einer Reihe von Hoch-
schulen, besonders Technischen Hochschulen und Fachhochschu-
1en, hat sie Tradition. viele HochschuLen und ihre Fachbe-
reiche haben aber auf verschiedenen Wegen neue Kooperationen
mit Industrie- und Dienstleistungsunternehmen begonnen und

bestehende Zusammenarbeit verstärkt.

Die Auswertung der Erfahrungen mit den verschiedenen Mög1ich-
keiten der Zusammenarbeit ist wegen der Kürze ihrer Wirkungs-
zeit noch zu früh. Die Ansätze und Modelle werfen aber
Fragen nach Grundsätzen der Zusanmenarbeit auf und verlangen
Antworten zu einzelnen Problemen, die vermeintlich oder
tatsächlich die Kooperation zwischen Hochschulen und Wirt-
schaft beeinträchtigen.

Die folgende Stellungnahme will vor a11em die Grundsätze
herausarbeiten, die bei der Zusamnenarbeit zu beachten sind.
Sie bietet darüber hinaus Hinweise und Anregungen; allerdings
kann es nicht, darum gehen, ein abgeschlossenes Konzept für
die Zusammenarbeit. von HochschuLen und Wirtschaft zu geben.

Die Stellungnahme ist in einer Arbeitsgruppe des Wissen-
schaftsrates vorbereitet worden. Sie hat Sachverständige
angehört, die nicht Mitglieder des Wissenschaftsrates sind.
Ihnen ist der Wissenschaftsrat zu Dank verpflichtet.

Der Wissenschaftsrat hat die Stellungnahme am 16. Mai 1986

verabschiedet.



A. Ausgangslage

Viele Hochschulen pflegen, nach Hochschulen und Fächern unter-
schiedlich, die Zusammenarbeit mit der Vtirtschaft seit Jahr-
zehnten. Grundsatzdebatten über das Verhältnis von Hochschule
und Wirtschaft, die insbesondere in den 60er und 70er Jahren
innerhalb und außerhalb der Ilochgchulen geführt wurden, sind
wieder in den Hintergrund getreten. An ihrer Stelle stehen
heute konkrete Abwägungen über die Vorteile eines Zusammen-

wirkens für beide Seiten.

In den fngenieurwissenschafLen an Technischen Hochschulen,
Universitäten und Fachhochschulen, aber auch in einzelnen
naturwissenschaftlichen Fächern, besonders in der Chemie,
und in den wirtschaftswissenschaften, riß die traditionelle
Verbindung zwischen Hochschule und Wirtschaft auch in der
Zeit der Expansion der Hochschulen und hochschulpolitischer
Umbrüche niemals ab und wurde in den letzten Jahren intensi-
viert. Dies sind Disziplinen, deren Ent$ricklung innerhalb
und außerhalb der Ilochschulen auch von wirtschaftlichen und

praktischen Fragestellungen maßgeblich beeinfl,ußt wird.

Enge Beziehungen zwischen Hochschule und Wirtschaft sind in
diesen Fächern selbstverständ1ich. Aus der Hochschule kommt

der wissenschaftliche Nachwuchs auch für die Wirtschaft-
Die Hochschulausbildung ist breit angelegt und - nach Diszi-
plinen unterschiedlich - nicht nur an der grundlagen-, son-
dern auch an der anwendungsnahen Forschung orientiert. Zahl-
reiche Berufungen von Persönlichkeiten aus der Industrie auf
tehrstüh1e in den Ingenieur- und manchen Naturvrissenschaften
waren und sind die Gewähr dafür, daß auch in der Grundlagen-
forschung und in der Hochschulausbildung der BIick auf die
Anforderungen von Ent$ricklung und Produktion in der Industrie
nicht verstellt wurde.
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Auch in Medizin und Pharmazie hat die enge Zusanmenarbeit zwi-
schen llochschul- und Industrieforschung sowie die geneinsarne
Entwicklung und Verbesserung von Arzneimitteln eine lange
Tradition. Die Beziehungen sind eingespielt und in der Regel
für Forschung und Anwendung erfolgreich (2.8. Chernotherapeu-
tika, Antibiotika, Ultrasonographie, NierenlLthotripsie).

Die Frage, wie Hochschule und Wirtschaft zusanmenarbeiten
können und soI1en, sLe11t sich aber für einige F§cher
neu. Dies gilt vor allem für die Biowissenschaften und die
verschiedenen Disziplinen, die zur Informationsverarbeitung
beitragen. Hier sind sowohl die Hochschulen a1s auch die
Industrie an einer engeren Kooperation interessiert. Die
erheblichen finanziellen Miltel, die Unternehnen der pharma-
zeutischen und informationsverarbeitenden Industrie Hoch-
schulen in den letzten Jahren im In- und Ausland für For-
schung und Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses zur
Verfügung gestellt haben, zeigen die Bedeutung, die der Ko-
operation mit der Hochschule zugemessen wird.

Dafür lassen sich mehrere Gründe und Beispiele anführen:

- Entwicklungen in der Molekularbj,ologie und ImmunoJ.ogie,
insbesondere in der Gentechnologie und der Verwendung
monoklonaler Antikörper, haben neue Nutzungsmöglichkeiten
in Anwendung und Produktion eröffnet. Da der größte Teil
des dafür erforderlichen Wissens in HochschuLen und For-
schungsinstituten erarbeitet wurde, die technische Nutzung
aber nur in der Industrie mö91ich ist, müssen Hochschulen
und Industrie eng zusammenarbeiten, um neue Ergebnisse
schnell für medizinische oiagnostik und Therapie umsetzen
zu können.

- Forschungsergebnisse der Disziplinen, die Beiträge zur
eLektronischen Informationsverarbeitung leisten, wie z.B.
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Grenzflächenphysik, Werkstoffkunde, polymerchemie, Mikro-
elektronik und Informatik, ermöglichen nicht nur die
Entwicklung leistungsfähigerer Rechner, sondern auch ihre
Miniaturisierung und Verknüpfung. Damit werden die Ein-
satzmöglichkeiten von informationsverarbeitenden Geräten
in Entwicklung und produktion, aber auch im Dienstlei-
stungsbereich vervielfacht.

- Die Zeitspannen zwischen grundlegenden Entdeckungen und
ihrer möglichen Anerendung oder ihren Auswirkungen auf
viele Lebensbereiche sind außerordentlich geschrumpft
(2.B. Lasertechnik, Biotechnologj,e, Mikroelektronik). Die
daraus entstehenden Innovationsschübe erfordern eine enge
Zusanmenarbeit zwischen wi.ssenschaft und Wirtschaft. Sie
ist notwendig, r die Wettbewerbsfähigkeit der Volksvrirt-
schaft auf dem Weltmarkt zu erhalten.

Deshalb irurde in den vergangenen Jahren von Industrie, aber
auch von Politik und öffentlicher Meinung die zusammenarbeit
zwischen Hochschule und hlirtschaft auch in den FeLdern
gefordert, in denen sie bislang nicht übIich war.

Dies ist ein international zu beobachtendes phänomen.
Bemühungen, die Zusammenarbeit zr.rischen llochschulen und
Wirtschaft zu verbessern, bestehen in fast a11en Industrie_
Ländern. Die Kooperation wird mit unterschiedlichen Methoden
und unterschiedlichem Erfolg betrieben. Sie ist abhängig von
der llochschul-, Forschungs-, Wirtschafts- und Verwal,tungs_
struktur eines Landes.

Von einer engeren Zusammenarbeit zwischen Hochschulen und
i{irtschaft werden in der Bundesrepublik Deutschland Hilfen
zur Bewältigung des Strukturwandels der Wirtschaft und zur
verbesserung der chancen der deutschen wirtschaft im interna-
tionalen wettbewerb erwartet. Neben den Engagement der rndu-
strie bei der Finanzierung von Forschungseinrichtungen in
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oder in Verbindung mit Hochschulen (zentren für Gentechno-
1ogie, Mikroelektronik, Laserforschung) und bei Forschungs-
projekten haben deshalb die wirtschafts- und wissenschafts-
ministerien des Bundes und der Länder seit einigen Jahren
vertj.efte Verbindungen zwischen Hochschulen und Wirtschaft
in erheblichem Umfang gefördert.

Ohne die Veränderungen irn Verhältnis zwischen Hochschule und

Wirtschaft in den Letzten Jahren umfassend beschreiben zu

wo11en, kann auf folgende Entwicklungen hingewiesen werden:

- In a11en Bundesländern sind Beratungsstellen für Wissens-
und Technologietransfer eingerichtet. Die Organisations-
formen sind unterschiedlich, doch überwiegen Einrichtungen
der Industrie- und llandelskammern/Handwerkskammern, Ge-

werkschaften. zur ErfüI1ung ihrer Aufgaben greifen diese
Beratungsstellen in der RegeJ, auch auf Hochschullehrer
zurück.

- Auch die meisten Hochschulen haben inzwischen allgemeine
Technologietransferstellen oder fachspezifische Beratungs-
stellen eingerichtet, die teilweise hauptamtlich, teilweise
nebenamtlich von wissenschaftlichen Mitarbeitern geleitet
werden. Ihre Einrichtung vrurde mehrfach durch Modellversu-
che angeregt. Ihre Finanzierung erfolgt z.T. noch über
Modellversuche, z.T. sind die Stellen schon etatisiert.
Manche erhalten Startfinanzierungen gemeinsam von Wissen-
schafts- und Wirtschaftsministerien, manche können sich aus

eigenem Einnahmen bereits teilweise selbst finanzieren.

- Unter verschiedenen Bezeichnungen werden seit 1983 Techno-
logiezentren im Umfe1d von wissenschaftlichen Hochschulen
eingerichtet und geplant, die nicht nur jungen technologie-
orientierten Unternehmen den Start erleichtern, sondern
auch den Hochschulabsolventen den Beginn einer Existenz
a1s selbständiger Unternehmer ermöglichen sol,len. Sie werden

in der Regel von Staat und Wirtschaft geneinsam finanziert.
Den Firmen in Technologiezentren so11 der zugang zu neuen
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wissenschaftlichen und technologischen Entwicklungen in
der Hochschufe erleichtert werden. Die Hochschulen sol1en
aus der Zusammenarbeit bei der Umsetzung von Forschungser-
gebnissen in marktfähige Produkte, Verfahren oder Diensttei-
stungen Anregungen für Forschung und Lehre erhalten.

Enge Verbindungen zwischen Hochschule, Forschungseinrich-
tungen außerhalb der Hochschule und Wirtschaft schaffen
die Institute der Fraunhofer-Gesellschaft, die vielfach in
Personalunion von Hochschullehrern geleitet werden. Annti-
ches gilt für einzelne Max-Planck-Institute und Institute
von Großforschungseinrichtungen sowie für Einrichtungen,
die a1s Institute an Ilochschulen errichtet hrurden und von
der Wirtschaft direkt oder über Forschungsaufträge finan-
ziert und von HochschulLehrern im Nebenamt geleitet werden.

In KöIn, Heidelberg, München und BerIin wurden seit 1983
in Verbindung zwischen Universitäten, Max-pLanck-Institu-
ten und Industrieunternehmen Zentren für Gentechnologie
eingerichtet, die aus Mitteln der tänder, der Trägerein-
richtungen, des Bundesministers für Forschung und Techno-
logie und der Wirtschaft finanziert vrerden.

Einige Hochschulen haben Vert.räge z.B. mit Unternehmen der
Elektro- und informationsverarbeitenden Industrie äbge-
schlossen. Die HochschuLen werden von den Unternehmen mit
weitgehend kostenlos gestellter zentraler und dezentraler
EDV-Kapazität ausgestattet. und arbeiten mit ihnen an por-
schungsprojekten der Datenverarbeitung im Hard- und Soft-
warebereich und an der Entwicklung moderner computerge-
stützter Lehrmethoden.

An einer Reihe von Hochschulen wurden im Verbund mit der
einschlägigen Industrie Zentren für Mikroelektronik oder
Informatik eingerichtet, die sowohl der Eorschung und
Entwicklung a1s auch der verbesserten Heranbildung wis-
senschaftlichen Nachwuchses dienen sol1en.
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- Einige Hochschulen haben nit einzeLnen Gewerkschaften oder
dem Deutschen Gewerkschaftsbund Verträge geschlossen, nach
denen vorwiegend sozialwissenschaftliche und technologienahe
Forschungen in Kooperation zwischen den Hochschuleinrichtun-
gen und Arbeitnehmervertrelungen betrieben werden.

Diese schlaglichtartige Darstellung mag zeigen, in welcher
Vielfalt Hochschulen, Wirtschaftsunternehmen und Verbände
aufeinander zugegangen sind und auch neuartige Kooperationen
begonnen haben. Dies gilt insbesondere für Disziplinen, in
denen die Zusanmenarbeit mit der Wirtschaft nicht seit
langern übIich und eingespieLt ist.

Der Umfang der von der Wirtschaft finanzierten Ilochschulfor-
schung ist jedoch im Vergleich zu den Ausgaben der öffentli-
chen Hand gering. Nach den verfügbaren statistischen Unterla-
gen betrugen die Gesamtausgaben für Forschung und Lehre (ohne
die durch eigene Einnahmen finanzierte Krankenversorgung) an
den Hochschulen einschließ1ich Drittmittel 1985 rund .16,4

Milliarden DM. Nach Schätzungen entfallen auf Mitte1 aus der
wirtschaft nur ungefähr zwei bis drei prozentl).

1) Aus dem Faktenbericht Forschung '198G lassen sich a1s Ge-
samtsunme die genannten 16r4 Mrd. DM (Gesamtausgaben ein-
schließlich Drittmittel ohne Einnahmen aus Krankenversor-gung) errechnen. Darin sind a1s MitteI aus der Wirtschaft
120 Mio DM al-s statistisch erfaßt enthalten, das ist weni-ger als ein Prozent. Bei einem Ansatz für Forschung und
Entwicklung von 7,2 Mrd. machen diese Mittel knapp 1,7 t
aus. Dieser Prozentsatz ist jedoch vermutlich zu gering, da
nach dem Förderungsrichtlinien der AIF (vg1. unten S. 39)
die rörderung aus öffentlichen Mitteln eine Industriebetei-
ligung von 50 t voraussetzt. Ferner ist nicht zu verkennen,
daß der Teil der Aufträge aus der Wirtschaft an Hochschul-
lehrer, der in Nebentätigkeit abgewickelt wird, statistisch
nicht erfaßt ist. Da die Ausgaben der Wirtschaft für For-
schung und Entwicklung, auch für entsprechende Aufträge,
statistisch nicht einheitlich angegeben werden, sind zuver-
1ässigere Daten nicht verfügbar. Immerhin erscheint die
Schätzung eines Anteils der aus der Wirtschaft in die Hoch-
schulen fließenden ForschungsrniEtel an den cesamtausgaben
der Hochschulen für Forschung und Lehre in Höhe von 2 bis 3
Prozent real istisch.
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Der Anteil der aus der wirtschaft eingeworbenen Mittel an der

Gesamtfinanzierung der Hochschulen ist jedoch nach Fächern

und Instituten sehr unterschiedlich. Bei einem Vergleich
sind nicht a11ein die Sachmittel, sondern immer auch die
Personal- und Investitionsmittel zu berücksichtigen.

Bei einer Beschränkung der Betrachtung auf eingeworbene

Drittmittel is! der Anteil der aus der wirtschaft stammenden

Mittel insgesamt gering, auch wenn die Summen in Einzelfäl1en
nicht unbeträchtl,ich sind. In einigen ingenieurwissenschaft-
lichen und medizinischen Fachbereichen beträgt der Anteil
der Mittel aus der wirtschaft an den eingeworbenen Drittmit-
teln (Personal-' Sach- und Investitionsmiltel) bis zu 25 8'
Nach den verfügbaren statistischen Unterlagen dürften aLlen-

fa11s nur einzelne ingenieurwissenschaftliche Institute, aber

nicht einmal ganze ingenieurwissenschaftliche Fachbereiche in
der Lage sein, eine der Grundausstattung mit Personalstellen
und Haushaltsmittel-n vergleichbare Summe an orittmitteln ein-
zuwerben. Selbst in den traditionell mit der Industrie zusam-

menarbeitenden, anwendungsorientierten Einrichtungen der

Hochschulen dominieren also keineswegs die Mittel aus der
wirtschaftl ) .

1 ) Auch in den USA vrird der Anteil der von der Wirtschaft fi--
nanzierten Forschung in "Institutions of higher education"
gering angesetzt, für 1984 auf 3 bis 4 Prozent der gesam-
aen Eorschungsausgaben der Hochschu.Len. Auch dort zeigt
sich aber ein nach Fächern unterschiedliches Bi1d. Für die
Forschung in der BiotechnoLogie wird dieser Anteil auf 16
bi-s 24 Prozent geschätzt. (Blumenthal, David u.a": Indu-
strial Support of University Research in Biotechnology,
in: Science, Vol. 231, 242-246, S. 2441.
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B. Stellungnahme

Die Vielfalt der Ansätze in der Zusammenarbeit zwischen Hoch-
schulen und Wirtschaft entspricht der Individualität von
Hochschullehrern und Hochschulen einerseits und den jeweili-
gen Besonderheiten von Unternehmen der Wirtschaft anderer-
seits und ist deshalb zu begrüßen. Der Vtissenschaftsrat
sieht darin die beste !1öglichkeit, den unterschiedlichen
Bedingungen der Fächer und Hochschulen bei der Kooperation
mit der Wirtschaft gerecht zu werden. Für die Zusammenarbeit
ist indes die Beachtung der unter B.II. dargestellten Grund-
sätze unerläßIich.

Staatliche Vorschriften müssen sich auf das Setzen von Rah-
menbedingungen beschränken. Da die Kooperation abhängig ist
von lokalen oder regionalen Gegebenheiten und handelnden Per-
sonen. ist es auch für die absehbare Zukunft nicht hilfreich.
staatliche Detailregelungen zu erlassen. Die Entscheidung,
in welchem Umfang sie bei der Erfüllung ihrer Aufgaben die
Zusammenarbeit mit der vtirtschaft suchen oder intensivieren,
gehört zun autonomen Bereich der Hochschulen. Ihnen ist
dabei hinreichend Raun für Differenzierung in der Kooperation
mit außeruniversitären Partnern zu geben.

Wissenschaft und Hochschule haben allerdings die Verpffich-
tung, die Öffentlichkeit darüber zu informieren, was in
der Hochschulforschung mit öffentlichen Mitteln finan-
ziert wird. Sie sind bei der Unterrichtung der Öffent-
Iichkeit über die ErfüI1ung ihrer Aufgaben auch verpflich-
tet anzugeben, in welchem Umfang ihre Forschung von außer-
universitären Partnern finanziert wird. Die Ergebnisse der
Hochschulforschung sind zu veröffentlichen. SchIieß1ich
gehört Transparenz zu den entscheidenden Voraussetzun-
gen nicht nur für die wissenschaftsimmanente Entwick-
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lung, sondern auch für den Wettbewerb zwischen den Hoch-
schulen - auch in der Zusamnenarbeit mit der Wirtschaftl ).

Bei der Zusammenarbeit zwischen Hochschule und !{irtschaft
darf es nicht darun gehen, durch die Einwerbung privater
Itlittel aus der Wirtschaft staa!1iche Grundausstattung zu
ersetzen. Vielmehr sollten solche,Mittel zusätzlich zur
crundausstattung für spezifische Aufgaben zur Verfügung
stehen. Der Wissenschaftsrat begrüßt es, brenn private Ge.Ld-
geber im Einvernehmen und im Zusammenwirken mit Hochschulen
deren Ausstattung ergänzen, r:rn Initiativen und Anstöße zu
neuen Entwicklungen in Forschung und Lehre zu geben.

B.I. Bedeutung der Zusammenarbeit für Hochschulen und

t{i rtschaf t

Die Hochschulen gewinnen durch die Zusammenarbeit mit der
Wirtschaft stärker a1s bisher die tlöglichkeit, ihr Lehran-
gebot, bestimmte Fragestellungen in der Forschung und die
Ausbildung des wissenschaftlichen Nachhruchses an den Ent-
wicklungen und Erfordernissen auch der praxis zu orientie-
ren. Forschungsergebnisse können rascher an dj.e Wirtschaft
herangetragen und das innovative Potential der Hochschulen
kann besser zur Geltung gebracht werden. Dies trägt dazu
bei, daß die Hochschulen auch ihre primären Aufgaben in
Forschung und Lehre besser erfülLen können.

Die Zusammenarbeit mit der Wirtschaft und anderen partnern
von außerhalb steht generell al,1en Hochschulen bis hin zu den
Kunsthochschulen und allen Fächern offen.

1) Vg1. Wi.ssenschaftsrat: Empfehlungen zum Wettbewerb im
deutschen Hochschulsystem, Köln 1985, S. 23 f.
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Möglichkeiten zur Zusammenarbeit bestehen traditionell und

in größeren Umfang in den natur-, ingenieur-, rechts- und

wirtschaftswissenschaftlichen sowi.e medizinischen Disziplinen.
Aber auch die Geistes- und Soziafwissenschaften sollten
Möglichkeiten zur Zusammenarbeit stärker nutzen und von sich
aus suchen, zunal sich durch die Entwicklung der Medien und

der Informationsverarbeitung neue Fe1der der Zusammenarbeit
erschlossen haben.

In der wirtschaft zeigt die Entrrricklung mancher Branchen,
daß 1ängerfristige Forschung und Entwicklung, vor al1em von
Xlein- und ltittelbetrieben, sehr unterschiedlich betrieben
wurde. Statistische Unterlagen lassen den Schluß zu, daß in
Branchen, in denen die Zahl der aufgenommenen Hochschulab-
solvent.en über Iängere Zeit vergleichsweise gering war, auf
längere Sicht die Innovationskraft nachläßt und die Erträge
unbefriedigend werden. Auf der anderen Seite zeigt das
Beispiel von Branchen mit traditionell engeren Kontakten zur
Grundlagenforschung (2.8. Chemie, Maschinenbau, Pharmazie
und Elektrotechnik), daß die Kooperation mit der Itochschul-
forschung langfristig von Nutzen war und ist. Der wirt-
schaftliche Erfolg vieler Unternehmen steht erkennbar
in Beziehung zum Umfang von Forschung und Entwicklung. In
den letzten Jahren ist daher in der Wirtschaft die Erkennt-
nis gewachsen, daß auch der Grundlagenforschung unter
J.ängerfristigen Aspekten kontinuierlich größere Aufmerk-
samkei.t zu schenken ist.

Insofern hilft eine verstärkte Zusamnenarbeit rnit der Hoch-
schule der Wirtschaft bei der Neuentwicklung oder eualitäts-
steigerung von Erzeugnissen und Verfahren. Fragestellungen,
die von der Wirtschaft als in naher oder ferner Zukunft für
Forschung und Entwicklung interessant und lohnend erkannt
werden, können rasch an die HochschuLforschung herangetragen
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und mit ihr zusammen bearbeitet werden. Dies gilt sowohl für
die wissenschaftlichen a1s auch für die Fachhochschulen,
deren Beratungs- und Entwicklungstätigkeit insbesondere für
kleinere und mittlere Unternehmen sehr nützlich istl ).

B.II" Grundsätze

zusammenarbeit ist für Hochschulen und wirtschaft auf Dauer

nur fruchtbar, wenn beide Partner den Austausch von Wissen
und Personen gleichermaßen fördern und "Einbahnstraßenr
vermeiden. Dies setzt voraus, daß Hochschulen und Wirtschaft
auf ihre spezifischen Aufgaben. Strukturen und Verfahrens-
weisen Rücksicht nehmen und die jeweiligen Verantwortlich-
keiten klar definieren.

Bei der zusammenarbeit müssen Hochschulen und wirtschaft
sich a1s gleichberechtigte Partner anerkennen und ihre
jeweilige Entscheidungsfreiheit wahren. Sie sollten ihre
Beiträge zur Kooperation nach den für sie jeweils spezifi-
schen und typischen Bedingungen leisten. Welche Koopera-
tionsform jeweils zweckmäßig ist, hängt vom Einzelfall ab.

II.l. Grundsätze für die Hochschulen

Die Hochschulen haben die Aufgabe, durch Forschung, Lehre und

Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses der Pflege und
Entwicklung der Wissenschaft zu dienen. Nach den Hochschulge-
setzen des Bundes und der Länder zählen dazu auch solche

1 ) VgI. Wissenschaftsrat: fmpfehlungen zu Aufgaben und
Stellung der Fachhochschulen, Kö1n 1981, S. 48 ff.
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Forschungs- und Entwicklungsaufgaben, die nicht oder nur
teilweise aus den der Hochschule zur Verfügung stehenden
Ilaushaltsmitteln finanziert werden. Sie schließen daher eine
Zusammenarbeit zwischen Hochschule unal Wirtschaft mit ein
und setzen die dazu gehörigen Kontakte und deren Pflege vor-
aus, ebenso aber auch die Bereitschaft der Hochschule und

ihrer Angehörigen, die in der Forschung ge$ronnenen Erkennt-
nisse nicht nur für die wissenschaftliche öffentlichkeit zu
publizieren, sondern auch in für die wirtschaft verständIi-
cher Form darzustellen.

Verbesserte Kooperationsbeziehungen mit der Wirtschaft können
zur Steigerung der teistungen in Forschung, Lehre und der
Heranbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses führen. oie
Zusammenarbeit der Hochschulen mit der Wirtschaft darf nicht
zu Lasten ihrer primären Aufgaben gehen.

a) Lehre

Die Lehre ist eine zentrale Aufgabe der Hochschulen, die in
der notwendigen Breite nur von ihr geleistet $rerden kann.
Eine qualifizierte Ausbildung im grundständigen Studium ist
der erste und beste Schritt zur Vermittlung von !,tissen in
die wirtschaft.

Dies bedeutet nicht, daß in alIen Hochschulen und allen
Fächern in der Ausbildung Praxisnähe durch Orientierung der
Studieninhalte an bestimmten Tätigkeitsfeldern anzustreben
wäre. Die Vermittlung unmittelbar arbeitsplatzbezogener
berufspraktischer Fertigkeiten kann nicht Aufgabe der Hoch-
schule sein, sondern ist von der Wirtschaft selbst zu leisten.
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In manchen Fächern, wie z.B. in den Ingenieurwissenschaften,
den Agrarwissenschaften und der Betriebswirtschaftslehie,
sind die seit langer zeit üblichen oder vor wenigen Jahren
wieder eingeführten Praktika in der vorlesungsfreien Zeit
Bestandteil des Studiuns. Sie ergänzen die Lehre und fördern
die Motivation der Studenten, dürfen aber nicht studienzeit-
verlängernd wirken.

Einen wichtigen Beitrag zur Lehre leisten die aus der
wirtschaft gehronnenen Lehrbeauftragten und Honorarprofesso-
ren. Ihnen sollte möglichst die Ausbildung in praxisnahen
Feldern der Fächer übertragen werden. Die Wirtschaft so11te
insbesondere in den Fächern, in denen die Nachfrage nach

Hochschulabsolventen ihre Zahl übersteigt, die Hochschulen
in der Ausbildung durch die zeitweilige Freistellung geeigneter
Mitarbeiter für die Lehre unterstützen, wenn dies von den

Hochschulen für erforderlich gehalten wird.

Zur Lehre gehört auch die ständige und in ihrer Bedeutung
zunehmende Aufgabe der weiterbildung, in der neueste For-
schungs- und Entwicklungsergebnisse der llochschulen auf
kürzestem Wege an die Wirtschaft und andere Partner außer-
halb der Hochschule weitergegeben werden können. oies ist
eine besonders wirksame Form des Wissens- und Technologie-
transfersl ).

Die Hochschul,en sollten genereJ.l die durch die Zusammenarbeit
mit der wirtschaft ge$ronnenen Erkenntnisse und Erfahrungen
in der Lehre, vor alLem in Graduiertenstudien (Spezial- und

Doktorandenstudien) r aber auch Weiterbildungsstudien, nutzen.

I ) Der Wissenschaftsrat hat darauf in
Struktur des Studiums", KöIn ,l986, den "Empfehlungen zur

h ing ewiesen.
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b) Forschung

Die Breite des Forschungsspektrums der Hochschulen von
der Grundlagenforschung bis zur anwendungsbezogenen For_
schung ist elementare Voraussetzung auch für die Attrakti_
vität der Hochschulen bei der Zusammenarbeit mit der Wirt_
schaft. In vielen Eächern wird die Grundlagenforschung nur
von den Hochschulen getragen. In vielen Bereichen der
!{irtschaft sind die Ergebnisse der Grundlagenforschung von
heute die crundlage der Anwendung und produktion von morgen.
Hochschulen sind a1s partner für die Vlirtschaft allerdings
nur interessant, i.renn sie so leistungsfähig sind, daß sie
auch im internationalen Wettbewerb bestehen können.

Auch aus diesen Gründen muß die Leistungsfähigkeit der For_
schung an den Hochschulen gewahrt und verbessert werden.
Hierzu gehört, daß die technische Ausstattung der HochschuL_
laboratorien sowohl gegenüber Forschungs- und Entwicklungs_
stätten der wirtschaft, a1s auch im internationalen vergreich
auf hohem Niveau gehalten werden muß1).

Die zusammenarbeit von Hochschuleinrichtungen oder Hochschu-
1en mit der Wirtschaft darf nicht dazu führen, daß der ein_
zelne Hochschullehrer, der sich an der Kooperation nicht
beteiligt, in seinen Möglichkeiten und seiner Ausstattung so
eingeschränkt wird, daß die für die Forschung im jeweiligen
Fachgebiet erforderliche Grundausstattung unterschritten wird2)

Bei der Verteilung von personal- und Sachmitteln innerhalb
der Hochschulen sö11ten allerdings eualitäts- und Leistungs-

I.rissenschaftsrat: fnvestitionen für Großgeräte an denHochschulen, KöLn 1985, S. 12 f., 67 ff.
Wissenschaftsrat: Zur Forschung mit Mitteln Dritter
an den Hochschulen, KöIn 1982, S. 45.

r)

2)
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gesichtspunkte auch unter Einbeziehung gutachtlich kontrol-
lierter Drittmittelforschung stärker berücksichtigt werdenl ) .

c) Unabhängigkeit der Hochschule

Die Unabhängigkeit der Hochschule als Tnstitution und der
einzelnen !tissenschaftter ist bei,.der zusammenarbeit mit der
wirtschaft zu wahren. Ilochschulen und Hochschullehrer müssen

ihre Forschungsthemen autonom bestimmen können (Art. 5 Abs.

3 Grundgesetz).

Die Grundausstattung muß so bemessen sein, daß die Hochschu-

len und Hochschullehrer nicht aus finanziellen Gründen in
Abhängigkeit geraten, sondern vielmehr in der tage sind, von

außen konmende Angebote und Aufträge abzulehnen, wenn damit
die Freiheit der selbstbestinmung in Forschung und Lehre
eingeschränkt oder aber die Publikation der Ergebnisse
beeinträchtigt würde.

Bei gezietter Verstärkung einzelner Eächer zur Förderung der
Zusammenarbeit zwischen Hochschule und Wirtschaft oder bei
Stiftungsprofessuren ist darauf zu achten, daß neben der
Schhrerpunktbildung die für Forschung und Lehre korrespondie-
renden Fächer nicht vernachlässigt oder auf Serviceleistungen
reduziert werden. Dies hätte nicht nur für die Vertretung
der Einzelfächer in Fachbereichen und Fakultäten, sondern
auf längere Sicht auch für die Entwicklung von Eorschung,
Lehre und Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses nur
schwer behebbare Beeinträchtigungen zur Folge.

'I ) Wissenschaftsrat: Empfehlungen
Hochschulsystem, KöLn 1985, S.

zun Wettbe\^rerb im deutschen
30.
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II. 2. Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft

Die wirtschaft orientiert ihre Zusammenarbeit mit den Hoch-
schulen in erster Linie an der Erhaltung oder Verbesserung
ihrer Wettbewerbsfähigkeit. Zu ihren Interessen gehört aber
auch die allgemeine Förderung der Wissenschaft.

Bei einer Kooperation setzt die Wirtschaft voraus, daß ihre
spezifischen Interessenlagen berücksichtigt werden. Die
Wi.rtschaft beendet wegen ihrer Orientierung an Markt nicht
erfolgreiche oder nicht erfolgversprechende Vorhaben, selbst
wenn diese für die Grundlagenforschung interessant sind.
Dies gehört zu den Risiken der Zusammenarbeit von Hochschu_
len und Wirtschaft. Die HochschuLen sollten dies in ihre
Überlegungen von vornherein einbeziehen. Kooperationen
sollten deshalb so angelegt sein, daß sie in die Forschungs_
und Entwicklungsaufgaben von Instituten und Fachbereichen
passen, damit bei ihrer Beendigung aus wirtschaftlichen
Gründen nicht Forschung und tehre der Fachbereiche nachhal_
tig beeinträchtigt. werden. Dies ist auch in Interesse der
wissenschaftlichen Mitarbeiter zu beachten, insbesondere
wenn es sich un Diplomanden und Doktoranden handelt.

Die Hochschulen müssen sich darauf einstellen, daß anwen_
dungsnahe Forschung und Entwicklung bei der zusammenarbeit
mit der rndustrie auch von deren Rahmenbedingungen bestimmt
werden. Dazu zählen die Einhaltung vorgegebener Termine und
Fristen, die Vorlage von Kostenkalkulationen und die ErfüL_
lung der Verträge.

Die Wirtschaft sollte jedoch nicht nur auf das Angebot der
Hochschulen und Hochschullehrer an Forschungsergebnissen
r,rarten, sondern selbst verstärkt die Ergebnisse der Grund_
lagen- und angewandt.en Forschung in den Hochschulen kennen_
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lernen und berücksichtigen. Dazu gehört vor allem das Auf-
finilen neuer Erkenntnisse, um die titöglichkeit der Anwen-

dung und den richtigen Zeitpunkt für ihre Umsetzunq in
Technologie und ProCuktion frühzeitig abschätzen za können'

Die Wirtschaft sollte von sich aus die wissenschaftliche
Beratung durch Forscher anstreben und Kooperationen anbieten"

Die Hochschulen sollten sich andererseits vermehrt auf

interessierte Nachfragen aus der vf,irtschaft einsteLlen' Sie

solLten deshalb überlegen, wie ihre aktuellen Forschungser-

gebnisse rascher a1s bisher und besser aufbereitet einem

Nachfragemarkt angeboten werden können (v91. dazu B'III)'

II.3. Publizität und Vertraulichkeit

Die Hochschulen und Hochschullehrer haben das Recht und die
Pflicht, ihre Arbeitsergebnisse zu veröffentlichen' Die

Publizität von Forschungsergebnissen ist für den Fortschritt
der Wissenschaft, die i-nnere Kontrolfe des wissenschafts-
prozesses und die Förderung des wissenschaftlichen Nach-

wuchses unerläßIich. Auch in der zusammenarbeit mit der

Viirtschaft dürfen sich die Hochschulen weder des Rechts zur

Veröffentlichung ihrer Arbeitsergebnisse begeben, noch von

der Pflicht dazu befreit werden.

Auf der anderen Seite ist die Wirtschaft, die sich mit ihren
Produkten auf dem Markt behaupten muß, in den meisten Fäl'len

an vertraulicher Behandlung von Eorschungsergebnissen interes-
siert. Dies wird um so konsequenter gehandhabt, je näher die
Ergebnisse an aktuelle Entvricklungen und Produktionsverfahren
h eranrei chen.

In der Frage der Veröffentlichung von Forschungsergebnissen

können sich sonit unterschiedliche In!eressen von Hochschulen
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und Wirtschaft gegenüberstehen. Beide partner müssen sich
jeweils vorher darüber verständigen, wie das publikations_
recht der Hochschulen gewahrt bleibt. Eine Lösungsmöglichkeit
besteht z.B. darin, daß vereinbart wird, in bestimnten Fäl1en
Forschungsergebnisse zu einem späteren Zeitpunkt zu publizie_
ren, um dem Kooperationspartner Gelegenheit zu geben, Ergeb_
nisse und Verfahren umzusetzen oder Schutzrechte geltend zu
machen. Das Hochschurrahmengesetz täßt diese Möglichkeit für
die Drittmittelforschung zp1 ).

In vielen Fächern, insbesondere den Natur_, Ingenieur_
und Wirtschaftswissenschaften, tragen neben Dissertationen
auch Diplomarbeiten in erheblichem Umfang zur Forschung bei,
vierfach werden studienabschrußarbeiten und Dissertationen
innerhalb von Drittmittelvorhaben angefertigt. Dies gilt
nicht nur für vorhaben, dj.e aus öffentlichen Mitteln geför_
ert werden, sondern auch für Forschungsaufträge der Wirt_
schaft, in denen firmeneigene l"lethoden oder verfahren ver-
wandt werden.

Die Praxis der publikation von Forschungsergebnissen aus
Diplomarbeiten ist in verschiedenen Fächern unterschiedtich.
Eine generelle publikationspflicht für Diplomarbeiten besteht
nicht. Für Dissertationen gilt indes, daß sie a1s Beitrag zur
Forschung zu veröffentlichen sind.

Übera11 dortrrwo eualifikationsinteressen des wissenschaftLi.-
chen Nachwuchses berührt sind, kommt den beteiligten Hoch-
schullehrern eine erhebliche Verantwortung zu, sofern der
Partner aus der Wirtschaft eine verzögerte publikation der
Arbeitsergebnisse für erforderlich häIt. Entsprechende
zusagen dürfen nur mit Zustimmung des Betroffenen gemacht
werden. Die Einreichung von prüfungsarbeiten darf nicht

1) VqI. S 25 Abs. 2 HRG.
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beeinträchtigt, die Prüfungszeiten dürfen nicht verlängert

werden"

B.III. Einzelfragen

III.1. Vermittlung von Informationen

a) Öffentlichkeitsarbeit

Die meisten Hochschulen unterrichten regelmäßig in Forschungs-

berichten über Schwerpunkte und Ergebnisse ihrer Arbeit' Die-

se Berichterstattung hat dazu beigetragen. die Informationen

über die Arbeit der llochschulen zu verbessern' Die Forschungs-

berichte sind ein wichtiges rnformationsinstrument für die

Hochschulen selbst wie auch für die Fachöffentlichkeit'

Die Forschungsberichterstattung reicht aber in der bislang

üblichen Form dann nicht aus, $renn sie vorwiegend über

bereits abgeschlossene Arbeiten und zu wenig über aktuelle

oder geplante Vorhaben informiert. Andererseits werden die

Forschungsberichte in der Regel zwar in den großen Unter-

nehmen verfolgt und ausgewertet. Mittlere und kleinere

Betriebe aber, für die eine rasche Information über For-

schungsvorhaben an benachbarten Hochschulen von Bel'ang ist,

tun dies noch zu wenig, weil sie meistens nicht über das

dazu erforderliche Personal verfügen. Mit dem in den Letzten

Jahren erfolgten Ausbau der Fachhochschulen i5t jedoch zu

erwarten, daß sich mit zunehmendem Übergang von Fachhoch-

schulabsolrrenten in kleinere und mittlere unternehmen auch

dort die Situation positiv ändert"

Die Hochschulen sollten deshalb ihre Berichterstattung so

weiterentwickeln, daß sie auch dem Informationsbedürfnis von
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mittelständischen Betrieben und Kleinbetrieben in ihren
Regionen entsprechen können. Sie sollten knapp und ver-
ständlich über derzeitige und geplante Schwerpunkte in
Forschung und Entwicklung, über vorhandene technische
Einrichtungen unil Geräte sowie über spezielle Dienstlei-
stungsangebote (2.8. interdisziplinäre zusammenarbeit,
spezifische Praxiserfahrung, Berater- und Gutachtertätig-
keit, vortragsreihen und Kolloquien, Weiterbildung) berich-
ten. Einige Hochschulen haben für diesen zweck bereits
Informationsbroschüren entwickelt, die weitgehend auch über

mit Drittmitteln finanzierte Forschungsvorhaben und über

aktuelle Forschungsergebnisse berichten.

zur verbesserung der Information zwischen llochschulen und

Wirtschaft können regelmäßige Veranstaltungen (z'8. Seminare,

Kolloquien, GesPrächskreise und Diskussionsforen), aber auch

andere, weniger institutionalisierte, aber gezielt für die

Wirtschaft geplante Veranstaltungen beitragen. Sie können

helfen, Verständigungsschwierigkeiten zwischen Mittel- und

Kleinbetrieben und den Hochschulen abzubauen. An einer Reihe

von Hochschulen werden solche Veranstaltungen mit Phantasie
und Erfolg für die verbesserung der zusammenarbeit mit der

wirtschaft und anderen gesellschaftlichen Gruppen eingesetzt.
Wichtig ist, daß Hochschulen, Fachbereiche und Institute
sowie Fachgesellschaften entsprechende Initiativen ergreifen,
zunal bewährte Wege der zusammenarbeit auf diesem Gebiet
bekannt sind. Die Veranstaltungen sollten ausschließIich an

ihrer qualität und j.hrem Erfo19 gemessen urerden. Staatliche
Regelungen sind nicht erforderlich-

b) Beratungsscellen

Viele Hochschulen haben in den letzten Jahren Beratungsstel-
1en oder sogenannte Technologietransferstellen eingerich-
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tetl ). Zu ihren Aufgaben gehört in der Regel die Vermitt-
lung von Informationen und Kontakten, aber auch die Akqui-
sition von Drittmittelaufträgen2) .

Die Hochschulen sollten auch bei der Einrichtung von Bera-
tungsstellen mit unterschiedlichen organisatorischen tösun-
gen Erfahrungen sammeln. Vor der Einrichtung ist jedoch zu
prüfen, welche Aufgaben mit den zur Verfügung stehenden
Ressourcen wahrgenommen werden können. Die Akquisition von
Forschungsaufträgen erfordert vor allem qualifiziertes
Personal, das nur in wenigen FäI1en zur verfügung stehen
dürfte. Die Aufgaben der Beratungsstellen sollten deshalb in
der Regel zunächst auf die Vermittlung von Informationen und

Kontakten beschränkt werden.

Ansprechpartner der Beratungsstellen der Hochschulen können
nicht nur Unternehmen sein, für deren Arbeit Erfahrung und

Wissen der Hochschule förderlich sein kann, sondern auch
Einrichtungen gesellschaftlicher Gruppen und Verbände, die
für ihre Tätigkeit das wissenschaftliche potential der
Hochschulen nutzen woI1en.

Die technischen Beratungsstellen der steinbeis-Stiftung für
wirtschaftsförderung an den baden-württembergischen Fach-

Vg1. Budach, W. und G. Heinemann: Technologietransfer-
einrichtungen in der BundesrepubLik Deutschland. Unikon-
takt - Kontaktstelle Universität/Wirtschaft der Ruhr-Uni-
versität Bochum, 6. Aufl. Bocht:rn 1986.
Vg1. Bl,um, Jürgen und Dieter Kaufrnann: Zie1e, Grenzen und
praktische Wege einer technologischen Zusammenarbeit zwi-
schen Hochschule und Industrie. In: Wissenschaftsrecht,
Wissenschaftsvervraltung, Wissenschaftsförderung, Band'18,
Heft 1, März'l 985.

1)

2)
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hochschulen beraten mit erheblichem personellen Aufwand
(Fachhochschullehrer in Nebentätigkeit, sonstiges Personal,
studenti.sche Hilfskräfte) Betriebe der mittelständischen
Wirtschaft. Darüber hinaus akquirieren sie in großem Umfang

Aufträge und führen diese erfolgreich durch. Andere Beispiele
sind die Wissens- unC Technologietransferstellen an einzelnen
Fachhochschulen, die mit Industriebetrieben oder entsprechen-
den Beratungsstellen der WirtschafE im Rahmen von Absprachen
oder vertraglichen Regelungen mit gleicher zielrichtung
ständig zusammenarbeiten.

Beratungs- oder Technologietransferstellen sollten regelmäßig
einer Erfolgskontrolle unterzogen werden, vor a11em dann,
wenn Aufgaben wahrgenommen werden, die über die Informa-
tionsvermittlung hinausgehen. Transferstellen sollten nur
dann fortgeführt werden, wenn sie Erfolge vorweisen können.

I-TI.2. Zusammenarbeit in der Forschung

Bei der zusammenarbeit zwischen Hochschule und wirtschaft in
der Forschung handelt es sich in der Rege1 um eine Zusammen-

fassung von Ressourcen verschiedenster Art zur verwirklichung
gemeinsamer Zie1e. Es liegt deshalb auch im allgemeinen In-
teresse, wenn die Hochschulen zur ErfüI1ung ihrer Aufgaben
in der Forschung mit der Wirtschaft zusammenarbeiten. Dies
hat z.B. kürzlich auch der nordrhein-westfälische Landesrech-
nungshof bestätigtl ).

a) Kooperation im Rahmen der Dienstaufgaben

Hochschulforschung, die mit Mitteln aus der wirtschaft
finanziert wird, wird derzeit in vielen Formen betrieben.

I ) Vg1.III. Senat des Landesrechnungshofs Nordrhein-Westfalen:
Stellungnahme vom 15. Januar 1985 zu Einnahmen und Aus-
gaben der Fachhochschule KöIn für das Haushaltsjahr '1980

(rrr c (B\-3225/80-604 07).
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So arbeiten z.B. in einigen FäI1en Fakultäten oder Hoch-
schulen institutionell in Projekten mit fndustrieunternehmen
zusammen. In manchen Fä11en werden auch Forschungseinrich-
tungen außerhalb der Hochschulen in diese Kooperation
einbezogen. Manche Formen gehen weit über die in einigen
Fächern bisher gewohnte, meist personenbezogene Zusammen-

arbeit hinaus und erstrecken sich zunehmend auch auf Fächer,
in denen die Zusammenarbeit mit der Industrie bisher keine
Tradition hatte. Neu ist auch, daß in einigen Fä1Len die
Zusammenarbeit 1ängerfristig vertraglich vereinbart wurde
und daß Forschungsgruppen aus Hochschule und Industrie
gemeinsame Projekte in engem Verbund bearbeiten.

Diese Entwicklung ist grundsätzlich zu begrüßen. Der Wissen-
schaftsrat geht davon aus, daß Hochschullehrer Kooperations-
projekte, die von der Ilochschule oder dem Institut institu-
tionell mit der Vtirtschaft vereinbart werden, aIs Dienstauf-
gabe wahrnehmen.

Werden Forschungsaufträge oder Kooperationsangebote an Hoch-
schullehrer persönIich herangetragen, müssen die einzelnen
Hochschullehrer nach Lage des Einzelfalls von dem ihnen
zustehenden Wahlrecht cebrauch machen und sich entscheiden,
ob sie ein Kooperationsprolekt im Rahmen ihrer dienstlichen
Aufgaben oder in Nebentätigkeit durchführen wollen. Diese
Entscheidung ist einheitlich für das gesamte Vorhaben zu
treffen. Eine Projektteilung und Mischung von hauptamtlicher
und Nebentätigkeit ist nicht möq1ich.

Bearbeitet ein Hochschullehrer einen Auftrag oder eine Koope-
ration innerhalb seiner Dienstaufgaben, dann besteht kej.n
Anspruch auf persönliche Honorierung" Das projekt ist anzu_
zeigen, aber nicht genehmigungspflichtig und kann mit Ressour-
cen der Hochschule bearbeitet werden-
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In jedem Einzelfall ist vom Hochschullehrer und von der Hoch-
schule zu prüfen, ob die Übernahme eines porschungs- und
Entwicklungsauftrags im Hauptamt mit der Aufgabe der Hoch-
schule in Einklang zu bringen ist. Bei der Entscheidung ist
auf klare Abgrenzung der Verantr.rortlichkeiten zu achten. So

darf beispielsweise die Enthricklung von prototypen durchaus,
nicht jedoch die Serienfertigung zu den Aufgaben der Hoch-
schule zählen. Im TechnoLogietransfer ist die Grenze dort zu
ziehen, wo die Wissens- und Erfahrungsvermittlung an die mit
Gewinn- und Verlustrisiko, mit Produkthaftung und produktge-
währleistung verbundene kommerzj.elle Technologieverwertung
stößt. Dabei ist zu beachten, daß die allgemeinen Haftungs-
grundsätze des BGB auch für die Zusammenarbeit zwischen
Hochschulen und Viirtschaftsunternehmen gelten.

(1) Ein erheblicher Anreiz, die Kooperation mit der Wirt-
schaft zu verstärken und Forschungs- und Entlricklungsaufträge
im Hauptamt durchzuführen, besteht für die Hochschulen/Uoch-
schullehrer dann, wenn ihnen finanziel,le Erträge aus For-
schungsaufträgen für Hochschulzwecke als Verstärkungsmittel
zur freien Disposition verbleiben.

Die Novellierung des Hochschulrahmengesetzes hat dafür einen
Anstoß gegeben. Danach stehen finanzielle Erträge aus
Forschungsvorhaben und Einnahmen aus Benutzungsentgelt für
Hochschuleinricht.ungen den Hochschulen für die ErfüIIung
ihrer Aufgaben zur Verfügungl). D.. Wissenschaftsrat
empfiehlt, die Haushaltsvorschriften der Länder unverzüg1ich
entsprechend zu ändern.

Diese Einkünfte der Hochschulen dürfen nicht zur Minderung
der Grundausstattung aus Landesmitteln führen. Die Bestim-

1) § 25 Abs. 5 HRG in der
(BGBl. r, S. 2090).

Fassung vom 14. November 1985
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mungen einiger Länder (2.B. Baden-Württemberg, Bayern' Hessen,

Nordrhein-Westfalen) lassen es bereits seit geraumer zeit zu,

daß solche Einnahmen den Hochschulen,/rnstituten/Hochschulleh-
rern zur freien verfügung für Forschungszwecke verbleiben.
Die übrigen Länder sollten dieser Regelung folgen. I{ichtig
ist, daß die I-litteI flexibel - z.B. auch für Dienstreisen,
Bezahlung von I"litarbeitern und Gerätebeschaffungen - und

ohne staatliche Vorgaben nach verantwortlicher Enlscheidung
des Projektleiters eingesetzt werden können.

Die gesetzlichen Bestimmungen des Bundes und auch der meisten
tänder sehen mittlerweile vor, daß die Bestimmungen des Auf-
traggebers Vorrang vor staatlichen Regelungen haben so1Ien,
sofern Gesetze oder tarifliche Regelungen dem nicht entgegen

stehen (2.B. § 25 Abs. 4 Satz 2 HRG). Dies erhöht den Anreiz
sowohl für HochschuJ.lehrer, Institute und Hochschulen, For-
schung mit Mitteln aus der wirtschaft zu betreiben, a1s auch

für Drittmittelgeber, Projekte nach eigenen Vorstellungen zu

f inanz ieren.

Das für Eorschungsaufträge dem Auftraggeber in Rechnung zu

stellende Entgelt sollte von den Ilochschulen/Instituten/
Hochschuflehrern nach den für sie gegebenen Bedingungen

festgelegt und möglichst pauschaliert werden. In Fä11en, in
denen dies mög1ich und sinnvoll ist, sollten Marktpreise zur
orientierung herangezogen werden. Die in einigen Ländern

vorgesehene Bestimmung, daß bei einem überwiegenden Interesse
der Hochschule an der Durchfiihrung eines Forschungsauftrages
das Entgelt ermäßigt und in besonderen Ausnahmefä11en auch

erlassen wer,ien ka.,n1), ermöglicht FlexibilitäL. Es so11te

1) z.B. Ministerium für Wissenschaft und Kunst
berg: Ausführungsbestimmungen zur Forschung
nach S 59 Universitätsgesetz vom'18.7.1985,
senschaft und Kunst Baden-württemberg 1985,

Baden-Württem-
im Auftrag Dritter
in: Amtsblatt wis-
s. 292 ff.
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allerdings nur zurückhaltend von dieser Möglichkeit Gebrauch
gemacht ,verden. Hochschuleinrichtungen soi.ren in keinem
FaII durch Reduzierung der Entgelte in einen preiswettbewerb
mit privaten Anbietern treten.

(2) Bei der Ausweitung und Verstärkung der zusammenarbeit. von
Hochschulen und Wirtschaft im Hauptamt können Fragen des
Steuerrechts, des Schutzes von Arbeitnehmererfindungen und
Patenten sowie des personal,rechts entstehen.

- Wenn Forschungsaufträge in den Hochschulen a1s reguläre
Dienstaufgaben durchgeführt werden, besteht für eine
Umsatzsteuerpflicht kein Anlaß.

- Das cesetz 'über Arbeitnehmererfindungen, das die Eigen_
tuns- und Verwertungsrechte an Erfindungen (patente,
Gebrauchsmuster, lechnische Verbesserungsvorschläge) von
Arbeitnehmern und Beamten regelt, gilt auch für die noch_
schulen. Erfindungen von Hochschullehrern gelten als freie
Erfindungen und stehen dem Erfinder, nicht dem Land zul ).
Der Dienstherr kann aber, soweit er für die Eorschungsar_
beiten, die zu der Erfindung geführt haben, besondere
Mittel aufgewendet hat, eine angemessene BeteiLigung am
Ertrag der Erfindung beanspruchen2). Diese Betei.ligung
des Dienstherrn an der Verwertung von Erfindungen von
Hochschullehrern hat in der praxis bislang kaum Bedeutung.
Für Hochschulangehörige, die nicht professoren sind,
bietet sich nach Ansicht des Wissenschaftsrates bei.
Erfindungen, auf die das Arbeitnehmererfindungsgesetz
anzuwenden ist, die Regelung an, die die Max_planck_Geself_

1) rm Rahmen der Drittmittelforschung wird jedoch häufigvertraglich eine andere Regelung vereinbart.
2) s 42 des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen vom 25. Juli1957 (BGBI. r, S. 756).
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schaft mit ErfoLg praktiziert: die Erfindervergütung wird

dortmit30*derBruttotizenzeinnahmeangesetzt.DieHöhe
der vergütung, die einfachheit des Verfahrens und die

Schnelligkeit der Ausschüttung wirken sich nach den Erfah-

rungen der l'lax-Planck-Gesellschaft motivierend aus"

Fragen bestehen hinsichtlich des Schutzes von Rechten von

Ilochschullehrern und wissenschaftlichen I'titarbeitern an

computerprogralomen, die im Rahmen ihres Beschäftigungsver-

hältnisses ersteLlt wurden. Insbesondere wird diskutierl'

ob das Arbeitnehmererfindungsgesetz' das Patentgesetz oder

das Urheberrechtsgesetz in diesen EaIl Anwendung finden'

Wenn das UrheberrechCsgesetz gi1t, dann gehen die Nutzungs-

rechte an Computerprogranmen regelmäßig von dem Hochschul-

lehrer,/wissenschaftlichen i{itarbeiter auf den Dienstherrn

über, der auch das Recht zur wirtschaftlichen Verwertung

erhrirbt. Einen Anspruch auf besondere vergütung hat der

Ilochschul,lehrer,/wissenschaftliche Mitarbeiter nicht' Es

verbleibt das Recht der veröffentlichung in Fachzeitschrif-

ten und der verwertung in der Lehre' Die Urheberrechtsno-

ve11e von 1985 hat die Anwendbarkeit des Urheberrechts auf

ComputerProgramme bestätigt, der Bundesgerichtshof hat

jedoch in einem Urteil vom 9. ltai 19851) sehr strenge

voraussetzungen für die Urheberrechtsfähigkeit von Compu-

terprogrammen formuliert. Die Frage, auf welche weise von

Hochschullehrern und -mitarbeitern erarbeitete Programme

besser geschützt und verwertet werden können, ist deshalb

derzeit offen.

Angesichts der zunehmenden wissenschaftlichen und wirt-
schaftlichen Bedeutung von Computer-Software und der in

den l-etzten Jahren zahlreichen Kooperationen zwischen

I ) Neue Juristische Wochenschrift, I 986, S. 1 92 tf'
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Hochschulen und informationsverarbeitenden Unternehmen
hält der wissenschaftsrat eine rasche Entscheidung in
dieser Frage für erforderlich. Diese sol1te sowohl das
Interesse der Hochschule an Einnahmen aus der ihr zur Ver*
fügung stehenden Grundausstattung berücksichtigen, a1s auch
Hochschullehrer und ihre Mitarbeiter zu einer Zusammenar-
beit mit der wirtschaft oder zur Verwertung von Software_
programmen motivieren. Der wisenschaftsrat empfiehlt, hier
eine Lösung zu finden, die sich sinngemäß an die oben
dargestellten Regelungen der tirax-planck-GeselLschaft, zum
Arbeitnehmererf indungsgesetz anlehnt.

- Die "Patentstelle für die deutsche Forschung,, der Fraun_
hofer-cesellschaft in München berät im wesentlichen die
Institute der Fraunhofer-cesellschaft, aber auch Hochschul_
lehrer und freie Erfinder. Auch das i9g0 errichtete Erfin_
derzentrum Norddeutschland in Hannover berät einzelne
Erfinder aus Hochschule und Wirtschaft. Die Kapazitäten
beider Einrichtungen reichen zur Beratung der Hochschulen
in Fragen der Anmerdung und des schut.zes von patenten nicht
aus. Es ist zu überlegen, ob und unter welchen Bedingungen
die patentster.le und das Erfinderzentrum Norddeutschland
künftig auch die Hochschulen und Hochschullehrer verstärkt
beraten könnten oder welche Möglichkeiten zur Verbesserung
der Verwertung von Forschungsergebnissen und Erfindungen
der Hochschulen bestehen. Hier können die Erfahrungen der
Max-pLanck-cesellschaft. mit der Garching Instrunente cmbH
hilfreich sein.

- Das für die Hochschullehrer geltende Beamtenrecht 1äßt der_
zeit nicht die Möglichkeit zu, die Dienstaufgaben und ent_
sprechend die Besoldung zu reduzieren, um Aufgaben in der
Kooperation mit der Wirtschaft verstärkt wahrzunehmen. Im
Interesse der Förderung der Kooperation soLlte in bestimm_
ten Fäflen eine solche Möglichkeit eröffnet \"rerden. Es
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soI1te auch darüber nachgedacht werden, ob neben der derzeit

zulässigen vollbeurlaubung auch eine Teilbeurlaubung vorge-

sehen werden kann. Solche Regelungen könnten in Eä11en, in

denen Hochschullehrer Beraterverträge in der I'Iirtschaft
auf zeit wahrnehmen möchten, Flexibilität gewährleisten,

die z.B. an amerikanischen Hochschtllen übIich ist' Aus den

eingesparten lr'litteln solI die HochschuLe tehrbeauftragte
verpflichten, die auf Zeit die durch Beurlaubung ent'fallenden

Lehrverpflichtungen wahrnehmen. Der Wissenschaftsrat ver-

kennt nicht, daß lvröglichkeiEen der Teilbeurlaubung vor-

sichtig zu handhaben sind, un ein Auswandern der Porschung

aus der Hochschule zu venneiden- Er häIt aber eine ErPro-

bung verschiedener Modelle für sinnvol1, um damit Erfah-

rungen zu sammeln.

b) zusammenarbeit in Nebentätigkeit

vorhaben können in Nebentätigkeit durchgeführt werden, wenn

z.B. Art und Umfang von Projekten dies nahelegen' Der ein-

zelne Hochschullehrer hat in diesem Fal1 die Möglichkeit

der persönlichen Honorierung. Bei einer soLchen Bearbeitung

von Kooperationsprojekten finden die Nebentätigkeitsregelun-
gen des Bundes und der Länder Anwendung. Diese Regelungen

unterscheiden genehmigungsfreie (2.8. s'issenschaftliche und

gutachtliche) und genehmigungspflichtige Nebentätigkeiten'

wissenschaftliche Nebentätigkeit als solche oder selbständige

Gutachtertäti-gkeit sind genehmigungsfrei (§ 42 Abs' 1 ziff'

3 und 4 Beamtenrechtsrahmengesetz), sie sind jedoch anzuzei-

gen (§ 52 HRG). Das dürfte auf einen erhehrlichen Teil der

Tätigkeiten von Hochschullehrern bei KooperaLionsvorhaben

mit der wirtschaft zuEreffen. Anderes gilt bei Nebentätigkei-

ten, die unEer Mitnutzung von Einrichtungen oder Personal der

Hochschule ausgeübt werden. Hierfür is! eine Genehmigung

erforderlich, und für die Inanspruchnahme von Ressourcen <ler

Hochschulen ist ein Entgelt zu entrichten'
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I{enn eine Nebentätigkeit genehmigungspflichtig ist, _ dies
gilt in der Regel für nichtwissenschaftLiche Nebentätig_
keit -, ist unter anderem entscheidend, welchen Umfang sie
annehmen darf. Da Hochschullehrer nicht den Vorschriften
über die Arbeitszeit unterliegen (S 50 HRG),ist insoweit das
Nebentätigkeitsbegrenzungsgesetzl ) nur entsprechend anwenC-
bar. Maßstab bei der Genehmigung von Nebentätigkeiten ist in
jedem Fa11 das dienstliche rnteresse. Dies ist bei der Zusam-
menarbeit zwischen Hochschule und rrJirtschaft - wie bereits
ausgeführt - grundsätzlich gegeben. Es nuß allerdings sicher_
gestellt sein, daß die Erfü11ung der dienstlichen Aufgaben
der llochschulLehrer nichL durch genehrnigungspflichtige Neben-
tätigkeiten beeinträchtigt wird. fn der Regel wird deshalb
eine Nebentätigkeit dann zu1ässig sein, wenn die zeitliche
Beanspruchung hierfür einen Tag pro Woche nicht übersteigt.

Andererseits sollt.en einzelne Bestimmungen der Nebentäti9_
keitsregelungen die Zusammenarbeit von Hochschulen und
Wirtschaft nicht unnötig behindern. Die Hochschul- und Län_
derverwaltungen besitzen dabei hinreichend Ernessens- und
Entscheidungsspielraum. Dieser sollte entsprechend den Grund_
sätzen (v91. B.fI.) genutzt werden. Die tänder sollten
dafür Sorge tragen, daß stets der Gesichtspunkt der Förderung
der Zusammenarbeit von Hochschulen und Wirtschaft an-
gemessene Berücksichtigung findet.

rn letzter Zeit haben Hochschullehrer unternehrnen, insbeson-
dere in Form einer GmbH gegründet und auf diese Weise die
Zusammenarbeit mit der Wirtschaft intensiviert. Auch wenn
gegen eine solche Form der Beteiligung grundsätzlich keine

1) sechstes Gesetz zur Anderung dienstrechtlicher vorschrif-ten (Nebentätigkeitsbegrenzungsgesetz) vom 2.1. Februar 19g5(BGB1. r, S. 371).
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rechtlichen Bedenken bestehen. muß aber gewährleistet sein'

daß kein Konflikt zwischen privaten Vermögensinteressen und

dienstlichen Aufgaben eintritt.

In der Regel ist die Geschäftsführung eines gewerblichen

unternehmens durch einen Hochschullehrer mit den dienstlichen

Interessen nicht vereinbar. Auch darf ein Hochschullehrer,
der rnhaber o<1er Gesellschafter eines unternehmens ist, nicht

gleichzeitig teiter eines von dem Unternehmen finanzierten

Forschungsauftrags sein. Auch ein Kooperationsvertrag
zwischen der Hochschule und einen Unternehmen, an dem

Ilochschullehrer beteiligt sind, sollte l'egen der Gefahr der

überschneidung mit dienstlichen Aufgaben nicht in Betracht

kommen.

Die personelle und sachliche Ausstattung eines solchen

unternehmens muß von den Hochschuleinrichtungen eindeutig
getrennt sein. Auch sol1te in der Regel kein Personal der

Hochschule in dem Unternehmen beschäftigt werden'

III.3. Besondere Formen der Zusammenarbeit

Es gibt Formen der zusammenarbeit zwischen Hochschuleinrich-
tungen und der Wirtschaft, die auf 1ängere Sicht oder auf

Dauer bestimmte, für die wirtschaft interessante Forschungs-

bereiche fördern könnenl). I., di.""m Zusammenhang sind

z.B. Vereine der Freunde und Eörderer einer Hochschuleinrich-
tung, Arbeitsgeneinschaften, Verbundproiekte und Institute
in vertraglicher Bindung zlur Hochschule ("Institute an ...")
zu nennen. Für einige dieser Organisationsformen liegen
bereits seit 1ängerem Erfahrungen in der Kocperation

mit der Wirtschaft vor.

1) Vg1. Btum u.a., a.a.O., S. 15 ff.
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Bei Vereinen zur Förderung von Hochschulinstituten liegen die
Aufgaben überwiegend im Austausch von Wissen und praxiserfah-
rung durch Seminare und Kolloquien sowie in der Finanzierung
wissenschaftlicher publikationsreihen. Die Fördervereine
stellen eine bewährte Form des i,nstitutionalisierten Wis-
sens- und Erfahrungsaustauschs dar. Ihre Arbeit sollte von
den Hochschulen unterstützt und stärker genutzt werden.

a) Arbeitsgemeinschaften, Verbundforschung, Institute in
Verbindung mit HochschuLen

(1) fn Arbeitsgemeinschaften, Kuratorien, Forschungsbeiräten
u.ä. arbeiten Irochschulen und Hochschuleinrichtungen unterein-
ander sowie nit Forschungseinrichtungen außerhalb der Hoch_
schulen und mit Industrieunternehmen zusamnen. Die Aufgaben
der Arbeitsgemeinschaften liegen in der Förderung bestimmter
Gebiete der Forschung durch Beratung und Austausch von wissen
und Praxiserfahrung. Erfahrungen mit Arbeitsgemeinschaften
sind überwiegend positiv.

(2) Eine organisierte und besonders enge Form der gemeinsa_
men Projektarbeit, stellt die Verbundforschung dar, bei der
gezielt verschiedene an einem Thema interessierte partner
aus Hochschulen, Forschungseinrichtungen außerhalb der
Hochschulen und aus der wirtschaft zusammengeführt werden.
In der Regel $rerden konkrete projekte der angewandten
Forschung bearbeit.et. Insbesondere der Bundesminister für
Forschung und Technologie hat in letzter Zeit seine Fach_
programme verstärkt auf die Förderung von Verbundprojekten
ausgerichtet. Da die projektstruktur ebenso wie Art und Zahl-
der Beteiligten auf den Einzelfal.l ausgerichtet werden kann,
ist diese Kooperationsform besonders flexibeL. Für die von
Bundesministerien geförderte Verbundforschung liegen aber
Erfahrungen noch nicht in einer Form vor, die eine Bewertung
oder Empfehlungen des t{issenschaftsrates erlaubt.
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(3) Eine besondere Form der Zusammenarbeit zwischen llochschu-

1e, außeruniversitärer Forschungseinrichtung und wirtschaft

ergibtsichbeimanchenlnstitutenderEraunhofer-Gesel1-
schaft, die an Hochschulstandorten bestehen und deren Leiter

inPersonalunionaucheinemHochschulinstitutvorstehen.Be-
sonders in den Ingenieurwissenschaften wurden hier Wege

der Kooperation gefunden, die einen reibungslosen Übergang

von wissen und Mitarbeitern von der Grundlagenforschung über

ange$randte und anwendungsnahe Forschung bis hin zu Entwick-

lung und Prototypproduktion gewährleisten' Es liegt nahe'

diese Formen auf andere Einrichtungen zu übernehmen, wenn

Fächer und örtliche Gegebenheiten dafür geeignet sind'

(4) en den zentren für Gentechnologie in Kö1n, Ileidelberg'

llünchen und Berlin sind Hochschuf- und Max-Planck-Institute
und Unternehmen der Wirtschaft beteiligt. Derartige ver-

knüpfungen sind insbesondere in innovationsträchtigen Fä-

chern erfolgversprechend- Ahnliche Entwicklungen zeigen sich

auch in tlikroelektronik und Informatik (Karlsruhe, Erlangen-

Nürnberg, Burghausen) sowie in der Bioverfahrenstechnik' Der

wissenschaftsrat begrüßt die Bemühungen verschiedener Träger,

unter Einbeziehung von Mitteln der Forschungsförderung

Schwerpunkte an Hochschulorten zur Kooperation rnit der Wirt-

schaft zu bilden. Dabei sollten verschiedene organisations-
mög1 ichkeiten erProbt werden.

(5) Institute in vertraglicher Bindung zur Hochschule

("Institute an ...") konzentrieren sich in der Regel auf

Aufgaben in der Grundlagenforschung und in der angewandten

Forschung. Sie sind sehr unterschiedlich organisiert und

werden ganz oder überwiegend aus Mitteln finanziert, die

nicht Haushaltsmittel der universität sind. Die satzungen

der häufig in der Rechtsform des eingetragenen Vereins

organisierten Institute enthalten in der RegeI die
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Bestimmung, daß die wissenschaftliche Unabhängigkeit der
Institutsarbeit von den Geldgebern zu wahren ist. Die
Verbindung zur Hochschule besteht häufig in der Person
des Institutsleiters, der in der Regel einen Lehrstuhl an

der Universität innehat, in der Beteiligung von einzelnen
Wissenschaftlern an der Lehre der Hochschule sowie in der
Betreuung von Praktika und Abschlußarbeiten.

Institute in vertraglicher Bindung zur Hochschule sind
besonders geeignet, die Verbindungen der Hochschul,en mit der
I{irtschaft zu sichern. Diese Form der zusammenarbeit hat
sich den bisherigen Erfahrungen nach bewährt.

Angesichts der Bestrebungen in einer Reihe von Ländern
und Hochschulen, diese Kooperationsform zwischen Hochschulen
und wirtschaft häufiger anzuwenden, weist der rdissenschafts-
rat auf folgende Grundsätze hin, die bei der Errichtung von

Instituten an HochschuLen zu beachten sind:

- die Hochschule muß im Rahmen der Satzung einen hinrei-
chenden Einfluß haben, um den mit der Bezeichnung einer
Einrichtung a1s Institut an der Hochschule erhobenen
Anspruch auf Verbindung mit der Hochschule und Vereinbar-
keit seiner Tätigkeit mit den Aufgaben der Hochschule zu
s ichern;

- die wissenschaftliche Unabhängigkeit der Institutsarbeit
von den Geldgebern ist zu wahren;

- die leitenden Wissenschaftler sind nach wissenschaftlichen
Kriterien und unter hochschulüblichen Verfahren zu berufen;

- die Finanzierung des Instituts ist überwiegend aus pri-
vaten Mitteln, jedenfalls nicht aus IUitteln der Hochschufe
zu sichern; soweit als Rechtsfor:n die GmbH gewäh1t wird,
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ist das Grundkapital voLlständig aus
au fz ubr ing en;

die Nutzung von Einrichtungen und der
der Hochschule ist nach den üblichen
verei nbaren;

die Hochschule darf nicht in die Lage
des Instituts haften zu müssen.

privaten Mitteln

Einsatz von Personal
Entgeltregelungen zu

komnen, für oefizite

Soweit es sich aber bei Instituten an einer Hochschule um am

allgemeinen marktwirtschaftlichen Wettbewerb teilnehmende
Unternehmen handelt, ist eine rechtliche, organisatorische
und finanzielle Beteiligung nach Ansicht des Wissenschafts-
rates nicht mit den Aufgaben der Hochschule vereinbar. Das
schließt Kooperation selbstverständlich nicht aus, sofern
klare Abgrenzungen vorhanden sind, vor al1em aber Leistungen
der Hochschule gegen Kostenerstattung stattfinden.

Insbesondere bei großen Instituten an Hochschulen, deren
Leiter gleichzeitig Lehrstuhlinhaber sind, sollten die Hoch-
schulen und Fachbereiche auf klare Abgrenzungen achten. Damit
ist zu gewährleisten, daß Fachbereich und Hochschule bei
Freiwerden des Lehrstuhls befugt sind, die Neubesetzung der
wissenschaftlichen Entwicklung entsprechend, erforderlichen-
falls auch abweichend von der Ausrichtung des Instituts, vor-
zunehmen. Privatrechtlich organisierte und frei finanzierte
Institute dürfen nicht mit ihrem Eigengewicht die Entwick-
lung eines ganzen Fachbereichs bestimmen oder gar hemmen.

(5) fn den letzten Jahren sind in einigen Bundesländern
außerhalb der Hochschulen überwiegend privatrechtlich orga-
nisierte Eorschungseinrichtungen, Forschungs- und Entwick-
lungsgesellschaftan, Betriebsgesellschaften für unirzersitäre
Großgeräte, Vervrertungsgesellschaften für CompuEeranwendungen
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und ähn1ich""1 ) , g"g.ündet worden, in denen Hochschulen,/
Hochschuleinrichtungen und Industrieunternehmen kooperieren.
Der Wissenschaftsrat häIt diese Aktivitäten der Hochschulen
grundsätzlich für begrüßenswert. Auch in diesen Fä11en muß

indes die wissenschaftliche Unabhängigkeit der ltochschulen
gewahrt bleiben. Fehlt es hieran, sollten die Hochschulen
durch geeignete organisatorische llaßnahnen für eine klare
und überprüfbare Trennung zwischen ö*entlichen und privaten
Interessen Sorge tragen.

b) AIF, Technologiezentren

Institutionalisierte Formen der Nooperation zwischen Hoch-
schulen und Wirtschaft, bei denen Forschungsarbeiten in we-
sentlichen Teilen auch außerhalb der Hochschulen durchgeführt
werden, beziehen sich in der Regel auf anwendungsorientierte
Forschung, die bis zur Entwicklung von Produktprototypen
reichen kann.

( 1 ) Längere Erfahrungen in der anwendungsorientierten For-
schungskooperation von Hochschuleinrichtungen und Wirtschaft
lj.egen für die industrielle Geneinschaftsforschung in der
"Arbeitsgeneinschaft industriel1er Forschungsvereinigungen
e.V." (AIF) vor. Pür den universitären Bereich sind die der
AIF zur Verfügung stehenden Bundesmittel insbesondere für
die ingenieurwissenschaitLichen Fakultäten von erheblicher
Bedeutung2).

1) V91. Blum u.a., a.a.O., S.24 ff.
21 1984 stellte das Bundesministerium für WirtschafL für

Kooperationsvorhaben von Hochschulen und Industrie im Rah-
nen der AIF rund 85 Millionen DM zur Verfügung. Hinzu kamen
für die Förderung spezieller Vorhaben rund 40 MilIionen DM
vom Bundesministerium für Porschung und Technologie. Der
gleiche Betrag wird ergänzend von der Wirtschaft aufgebracht.
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Die zusarnmenarbeit von Hochschuleinrichtungen mit der i{irt-
schaft in der AIF hat sich aufgrund langjähriger Erfahrung
insgesamt bewährt. Die Mittel sind angesichts der VielzahI
von Projekten knapp.

Durch geeignete Anreize könnte der Vtirkungsgrad dieses In-
strumentariums der Kooperation gesteigert werden. So sollten
in Fäl1en, in denen die Kooperation mit industriellen For-

.aschungsvereinigunge-n eine Verbesserung der apparativen Aus-
stattung eines Hochschulinstituts erfordert, die erforderli-
chen Investitionsmittel für Großgeräte nicht oder nur teil-
weise den Eigenleistungsquoten der Industrie zugerechnet
werden. Dies erscheint gerechtfertigt, wenn die Nutzungs-
dauer der beschafften Geräte weit über den Eörderungszeit-
raum der Geneinschaftsforschungsprojekte hinausgeht.

(2) fm Umkreis vieler HochschuLen werden derzeit Technolo-
giezentrenl) gegründet. Diese cründungen gehen häufig
auf Initiativen von Ländern und Städten zurück.

Das Engagement der Hochschulen an Technologiezentren reicht
derzeit von der Beteiligung bei der Auswahl von Firmen über
das Bereitstellen von FLächen und Gebäuden, sowie von der
Unterstützung bei Firmengründungen und Kooperation mit
diesen Eirmen bis hin zum eigenverant\"rortLichen Betrieb von
Te ehnolog i ez entren .

Die bisherigen Erfahrungen reichen noch nicht aus, um die
zusammenarbeit zwischen Hochschulen und neu gegründeten
Technologiezentren beurteilen zu können. Auch hier sollLen
die Hochschulen nur unter für sie typischen Bedingungen
kooperieren. Hochschulen dürfen, wenn sie arn Markt tätig

l) Vg1. Universität Karlsruhe: Technologiezerltren. Bericht
der Arbeitsgruppe "Technologietransfer" der Kanzler und
Leitenden Verwaltungsbeamten der wissenschaftlichen Hoch-
schuLen der Bundesrepublik Deutschland, August 1985, S. 4 f-



- 43-

werden, keine finanziellen Risiken auf sich nehmen. Sie
sollten deshalb nicht durch die bei ihnen rnög1iche Kosten-
rechnung den wettbevrerb verzerren.

Eine rechtlich. finanziell und organisatorisch verantwort-
liche Beteiligung an in Technologiezentren ansässigen oder
sonstigen prLvaten Unternehmen ist nach Auffassung des Wis-
senschaftsrates nit den Aufgaben der Hochschule nicht verein-
bar. wenn trotzdem eine Beteiligung an privaten Unternehmen,
auch an Technologiezentren, für erforderlich gehalten wird,
so11te sie sich auf ein mitwirkendes Engagement beschränken.
Eine Beteiligung an gemeinnützigen Unternehmen und Trägerver-
einen ist unbedenklich.

Ein mitwirkendes Engagement schließt ein, daß Hochschulen
ihre Ressourcen zur Verfügung stellen können. In vielen
Fä11en kann es angebracht sein, pauschalierte Entgelte für
die Nutzung von HochschuLeinrichtungen zu vereinbaren, die
sich an Marktpreisen orientieren, in jedem Pal1 aber kosten-
deckend sein müssen. Dies gilt insbesondere für Rechen-
ze iten.

III.4. Austausch von Wissen durch Personen

a) Praxissemester und studentische Praktika

Der personelle Austausch von Wissen so1lte bereits bei
den Studenten beginnen. In mehreren Bundesländern sehen die
Studiengänge an Fachhochschul,en und vergleichbare Studien-
gänge an anderen Hochschulen Praxissemester als integrierte
BestanCteil,e des Studiums vor. Diese Form der Verbindung zur
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Praxis - ein Spezifikun der Fachhochschulen - hat sich so-
wohl für Studenten und Hochschullehrer als auch für die
Wirtschaft bewährt. Sie ist nach Ansicht des Wissenschaftsra-
tes ein guter Weg der Übermittlung wissenschaftlicher
Ergebnisse in die Wirtschaft und der Anforderungen der
Wirtschaft in die Hochschule. Darüber hinaus kann die
Tätigkeit von praktikanten die Entscheidung kleiner und
mittlerer Unternehmen erleichtern, Hochschul,absolventen a1s
Mitarbeiter einzustetlen.

oie vielfach in den Studienordnungen wissenschaftlicher
Studiengänge vorgesehenen praktika in Unternehmen der
Wirtschaft oder der öffentlichen Hand sollten sowohl von der
Wirtschaft als auch von der Hochschule gezielt zu einer
Zusammenarbeit in Forschung und Lehre genutzt werden. Hier
haben manche Hochschulen sich in den Letzten Jahren große
Mühe gegeben, die nicht immer auf entsprechende Resonanz bei
der Viirtschaft gestoßen ist. Die Wirtschaft sol1te sich
verstärkt dieser BeLange der Hochschulen annehmen, auch wenn
sich daraus nicht unmittelbar Gewinn erwarten 1äßt, und von
sich aus mehr Praktikumsplätze anbieten.

b) Tätigkeit von Hochschulwissenschaftlern in der Wirtschaft

Ein weiterer wichtiger Weg, Wissen zwischen Hochschulen
und Wirtschaft zu vermitteln, ist neben der Ausbil,dung
qualifizierter Absolventen der Austausch von Wissenschaft-
1ern. Ein solcher personeller Austausch, wie er z.B. seit
1ängerern in den USA üb1ich ist und seit kurzem auch in
der Bundesrepublik Deutschland zwischen einigen Hochschulen
und Industrieunternehmen praktiziert wird, kann für beide
Seiten fruchtbar sein.
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Hochschullehrer der FachhochschuLen nutzen seit Iängerem

Industriesenester zur Weiterbildung in Industriebetrieben.
Auch Hochschullehrer der Universitäten/Technischen Hoch-

schulen, denen Forschungsfreisemester zustehen, können in
dieser zeit in Forschungseinrichtungen der Wirtschaft
arbeiten. Diese Möglichkeiten sollten an den Universitä-
ten/Technischen Hochschulen stärker berücksichtigt und auf
den wissenschaftlichen Nachwuchs ausgedehnt werden. Die
Wirtschaft solIte diese Möglichkeit der Zusammenarbeit

aufgreifen und bewußt fördern.

In diesem zusamnenhang ist aber auch an eine befristete
Freistellung von wissenschaftlern aus den l{ochschulen für
Forschungsaufenthalte in der wirtschaft zu denken. Dies kann

2.8., wenn ein besonderes dienstliches Interesse besteht,
durch Abordnung oder Beurlaubung geschehenl ) . In der Lehre
können sich dabei Probleme durch den Ausfall von Lehrde-
putaten ergeben. Die aufnehmenden Industriebetriebe sollten
daher den ilochschulen die entstehenden Kosten erstatten. Den

Hochschulen so11te die Möglichkeit eingeräumt werden, diese
Einnahmen flexibel zur Finanzierung von Lehrbeauftragten
einzusetzen. Das an den baden-württembergischen Eachhoch-

schulen bewährte "Furtwanger Mode11" hat dieses Problem gut
ge1öst. Für die Universitäten/Technischen Ilochschulen soll-
ten ähnliche Möglichkeiten erwogen werden. Dabei sollten
DeputaEsminderungen bevorzugt und zeitlich befristet solchen
Hochschullehrern gewährt werden, die besondere Aufgaben in
der Praxis erfü11en. Der Wissenschaftsrat hat in seinen

1) Dies ist ziel eines von Nordrhein-westfalen 1985 einge-
richteten Programms "Wissenschaftler in die wirtschaft",
über das jedoch noch keine Erfahrungsberichte vorliegen.
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"Empfehlungen zum Wettbewerb im deutschen Hochschulsystem"
einen Vorschlag zur Differenzierung von Deputatsminderungen

1tvorgelegt " .

Eine zeitlich befristete Forschungs- und auch Lehrtätigkeit
von Mitarbeitern aus der Wirtschaft in den Hochschulen ist
nicht allgemein übIich und bisher.nur in wenigen FäI1en
praktiziert worden. Ein solcher Austausch kann dazu beitra-
gen, die Eorschungs- und Entwicklungsabteilungen von In-
duslriebetrieben mit der aktuellen universitären Forschung
und Entwicklung vertraut zu machen, andererseits aber auch
neue f'ragestellungen, die sich bei Forschungs - und Entwick-
lungsarbeiten in der Industrie ergeben, rasch an die Hoch-
schulforschung heranzutragen. Dies setzt die Bereitschaft
der Wirtschaft voraus. Mitarbeiter auf Zei! an Hochschulen
zu schicken und ihnen dort die i'litarbeit an Projekten zu er-
möglichen, die für die aktuellen Forschungs- und Entwick-
lungsarbeiten des entsendenden Betriebs nöglicherweise
nicht unmittelbar bedeutsam sind, für die mittel- und

langfristigen Arbeiten aber bedeutsam werden können.

Das Bundesministerium für Forschung und Technologie hat
1984 ein Förderungsprogramm "Forschungskooperation zwischen
Industrie und wissenschaft" eingeführt, das die zusammenar-
beit zwischen Forschungseinrichtungen innerhalb und außer-
halb der Hochschulen und der Industrie durch personellen
Austausch verstärken soll. ziel der Förderung ist, die
Umsetzung neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse in inrlu-
strielle Innovationen in den sogenannten Schlüsseltechnol,o-
gien zu verbessern und Fragen aus der Praxis in die Arbeit
der Forschungseinrichtungen einzubringen. Hierzu wird

1 ) VS1. Wissenschaft-srat, Empfehlungen zum wettbewerb
deutschen Hochschulsy.stem, Kö1n 1985, S, 29.

lm
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die Entsendung von Nachwuchswissenschaftlern aus der Wirt-
schaft (Unternehnen a11er Größenklassen) an Forschungsein-
richtungen innerhalb und außerhalb der llochschulen bis zu

einer Dauer von höchstens drei Jahren durch einen Festbetrag
als Zuschuß zu den Personalkosten geförderE.

Das Programn ist nach den bisher vorliegenden Erfahrungen
erfolgreich. Es wird von der Wirtschaft lebhaft in Anspruch
genommen, insbesondere auch von mittleren und kleineren
Unternehmen. Hochschuleinrichtungen werden dabei häufig aIs
i(ooperationspartner gewäh1t. Die Hochschulen sollten ihre in
diesem Programm gewonnenen Erfahrungen aushrerten und zur
Verbesserung ihrer Zusammenarbeit mit der Wirtschaft nutzen.
Sie sollten aber auch alle Chancen wahrnehmen, die sich aus

der vorübergehenden Beschäftigung von Nachwuchs\.rissenschaft-
lern aus der rndustrie für die Erfü11ung ihrer Aufgaben in
Forschung und Lehre ergeben.

Ahnliche zielsetzungen hat das vom Berliner Senat geförderte
Programm "Innovationsassistent", in dem Hochschulabsolventen
von der Hochschule in kleine und mittlere Unternehmen ent-
sprechend einem Anforderungsprofil des Unternehmens gezielt
vermittelt werden und das Unternehmen über drei Jahre degres-
siv einen Personalkostenzuschuß erhält. Auch in österreich
vrurde vom wissenschaftsministerium eine vergleichbare Initia-
tive begonnen.

In diesem Zusammenhang bittet der !tissenschaftsrat Bund und

Länder zu prüfen, ob sich Strukturen des in Großbritan-
nien für die Zusammenarbeit zwischen Hochschulen und wirt-
schafts in Wissens-, Technologie- und Personaltransfer erfolg-
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reichen "Teaching Company Scheme"l) auf die Bundesrepublik
übertragen lassen, und ggf. entsprechende Pilotprojekte an

Universitäten und Fachhochschulen anzuregen.

c) Berufung von Professoren

In vielen ingenieurwissenschaftlichen Fächern ist es tra-
ditj.onell üb1ich, bei der Besetzung von Professorenstel-
1en Persönlichkeiten zu berufen, die Iängere Zeit in der
I{irtschaft tätig waren. Diese positiv zu ber^rertende praxis
wird in den Ingenieurwissenschaften bei der Besetzung von
Stellen des Mittelbaus in den let.zten Jahren nicht immer

1) Das "Teaching Company Scheme" (TCS) wird finanziert vom
Science and Engineering Research Council (SERC) und vom
Department of Trade and fndustry und steht unter der
Verantwortung des SERC. Ein TCS wird gemeinsam von einem
Unternehmen und einem oder mehreren Hochschulinsti.tuten
beantragt und nach Begutachtung in einem besonderen Di-
rektoriun vom SERC auf drei Jahre (mit Verlängerungsmög-
lichkeit) eingerichtet und unter durchschnittlich 35 tiger
Beteiligung des Unternehmens finanzierL. Es dient der Ver-
besserung von Produktionsverfahren und Managenent im Un-
ternehmen durch den Einsatz von Graduates im Unternehmen,
die aber von der Hochschule im Rahnen des TCS auf jeweils
zwei Jahre angestellt sind. Die Hochschullehrer be!--ei1i-
gen sich an der Betreuung der Graduierten im Betrieb und
an ihrer Weiterbildung. Zor Entlastung der Hochschullehrer
können Senior Assistants vom TCS finanziert werden. Die
Betreuung und Steuerung der einzelnenen TCSrs erfol.gt
durch ein Local Management Committee, dem ein Senior
IUanager des Unternehmens, der verantwortliche Hochschul-
lehrer und ein ruitglied des Direktlrriums für das TCS im
SERC angehören. Es überprüfL im Drei-Monats-Turnus
die Arbeiten und entscheidet über den weit.eren Einsatz
der Graduierten und über die Mittelverwendung. Kennzeich-
nenC für das TCS ist die enge Kopplung zwischen Hoch-
schuie und Unternehmen durch den Einsatz der von der
Hochschule angestellten Hochschulabsolventerr im Unterneh-
men, die ständige Beratung der Graduierten und des Unter-
nehmens durch verant\"rortl iche Hochschullehrer und di.e
gemeinsame Steuerung durch Unternehmen und Hcchschule.
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konsequent gehandhabt. Die ingenieurwissenschaftlichen
FakuItäten sollten künftig bei Einstellungen auf Stellen des

Mittelbaus wieder stärker Wissenschaftler aus der Praxis
berücksichtigen. Die dabei auftretenden besoldungsrechtli-
chen Schwierigkeiten sind jedoch unverkennbar. Auch in
anderen Fächern wie etwa Physik, Chemie, Biologie sowie
wirtschafts- und Sozialwissenschaften soIlte die l,töglichkeit
geprüft werden, bei Berufungen neben der wissenschaftlichen
Qualifikation auch eine erfolgreiche Tätigkeit in der Wirt-
schaft zu berücksichtigen.

Bei der Berufung von Professoren an Fachhochschulen sind
außer der fachlichen Qualifikation mehrjährige berufsprakti-
sche Leistungen in geeigneten tätigkeitsfeldern Berufungsvor-
aussetzung (§ 44 Abs. 3 IiRG).

Auch Stiftungsprofessuren können unter bestimmten Bedin-
gungen zur Verstärkung der Kooperation zwischen Hoch-

schulen und wirtschaft beitragen. Hierzu gehört u.a., daß

von Sachverständigen aus Wissenschaft und t{irtschaft ein
langfristiges wissenschaftLiches Konzept entwickelt und eine
Hochschule gefunden wird, die sich dieses Konzept zu eigen
macht. Stiftungsprofessuren sollten von den Hochschulen
nach den allgemeinen hochschulrechtlichen Regelungen be-
setzt. werden. Inhaber von Stiftungsprofessuren müssen sich
an der Lehre beteiligen. rhre Beiträge zur Lehre sollten
unabhängig von Kapazitätsverordnungen in Abstimmung mit den

stiftern differenziert vereinbart werden. Ähnliches so1lte
im übrigen auch für die Lehrbeiträge von Gast- und Honorar-
professoren gelten, die aus der wirtschaft kommen.
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C. Zusammenfassung

Der Wissenschaftsrat begrüßt die in den letzten Jahren ver-
stärkte Zusammenarbeit z\.rischen Hochschulen und Wirtschaft.
Sie entspricht der Aufgabe der liochschulen, ihr Wissen,
ihre Erfahrung und die Ergebnisse ihrer Forschung nicht nur
der wissenschaftlj,chen, sondern auch der allgeneinen öffent-
lichkeit mitzuteilen.

Die Hochschulen sollten bei der Zusammenarbeit mit der Wirt-
schaft folgende Grundsätze beachten:

- Die Entscheidungsfreiheit der Hochschule und der Hochschul-
lehrer muß gewahrt bleiben. Dazu sind auch der Erhalt und
die eflege der Grundausstattung der Hochschulen erforder-
1 ich.

- Die primären Aufgaben der llochschulen - Forschung, Lehre
und Förderung des wissenschaftlichen Nachr^ruchses - s01len
durch die Kooperation nicht beeinträchtigt, sondern geför-
dert werden.

- Das Spektrum der Forschung an den Hochschulen von der
Grundlagen- bis zur angewandten Forschung muß unabhängig
von der Finanzierung der Forschung durch l{ittel aus der
Wirtschaft erhalten bleiben.

- Der beste Weg der Wissensvermittlung zwischen Hochschule
und Wirtschaft ist der Austausch von personen. Dies setzt
eine qualifizierte Ausbildung der Studenten voraus.

- Die Ergebnisse der Hochschulforschung sind zu veröffentli-
chen.
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Die Wirtschaft sol1te

- nicht nur auf das Angebot der Hochschulen zum Wissens-
und Technologietransfer h,arten, sondern selbst Ergebnisse
der Grundlagen- und anwendungsorientierten Forschung in
den Hochschulen frühzeitig zur Kenntnis nehmen,

- von sich aus die Beratung durch.Wissenschaftler anstreben
und Kooperationen anbieten,

- vermehrt Praktikumsplätze für Studenten anbieten.

Die Zusammenarbeit zwischen Hochschulen und Wirtschaft hängt
ab von den handelnden Personen und von lokalen und regionalen
Gegebenheiten. Deshalb si.nd staatliche Regelungen von Einzel-
fragen nicht notwendig. oie geltende Rechtslage 1äßt bei
adninistrativer Phantasie und Nutzung des Ermessens- und

Entscheidungsspielrauns viele Möglichkeiten der Zusammenar-
beit, ihrer Verbesserung und Intensivierung zu.




